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�

Gesetzliche Grundlagen



�

Gesetzliche Grundlagen

Elektronische Gesundheitskarte (GMG 2004)

� 291 a SGB V

(1) Die Krankenversichertenkarte nach� 291 Abs.1 wird bis 
spätestens zum 01.01.2006 zur Verbesserung von 
Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz der 
Behandlung […] zu einer elektronischen 
Gesundheitskarte erweitert.



�

Gesetzliche Grundlagen

Telematikinfrastruktur und gematik

� 291 a SGB V

(7) Die SpiK, die KBV, KZBV, die BÄK, BZÄK, die DKG 
sowie die […] maßgebliche Spitzenorganisation der 
Apotheker schaffen die für die Einführung und 
Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte 
erforderliche interoperable und kompatible 
Informations-, Kommunikations –und 
Sicherheitsinfrastruktur (Telematikinfrastruktur).



�

Gesetzliche Grundlagen

Telematikinfrastruktur und gematik

� 291 a SGB V

(7) Sie nehmen diese Aufgabe durch eine Gesellschaft für 
Telematik nach Maßgabe des � 291b wahr, die die 
Regelungen zur Telematikinfrastruktur trifft sowie 
deren Aufbau und Betrieb übernimmt.

Näheres regelt � 291b SGB V



�

Gesetzliche Grundlagen

ausgebende Stellen HBA

� 291 a SGB V

(5a) Die Länder bestimmen entsprechend dem Stand des 
Aufbaus der Telematikinfrastruktur

1. Die Stellen, die für die Ausgabe elektronischer 
Heilberufs- und Berufsausweise zuständig sind […]



�

Gesetzliche Grundlagen

Regelungen im Heilberufsgesetz (NRW) 

� 6 (1) Aufgaben der Kammern sind:

11. An Kammerangehörige Heilberufsausweise 
auszugeben und ihnen sonstige Bescheinigungen 
auszustellen. Sie nehmen für Kammerangehörige […] 
die Aufgaben nach � 291a Abs. 5 a Satz 1 Nr.1 und 2 
SGB V wahr; dazu legen Sie gegenüber den 
Zertifizierungsdiensteanbietern die Anforderungen fest 
und gewährleisten durch geeignete Maßnahmen deren 
Einhaltung.



�

Gesetzliche Grundlagen

� Psychotherapeuten wurden erst im 
nachhinein im Gesetz berücksichtigt

� Die Zugriffsrechte der Psychotherapeuten sind 
gesetzlich definiert (freiwillige Anwendungen)

� Psychotherapeuten sind nicht als 
Gesellschafter der gematik vorgesehen

� Die Heilberufekammergesetze verpflichten die 
Kammern zur Ausgabe des HBA
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eGK und HBA als Komponenten 
der Telematik-Infrastruktur



	


Layout der eGK



		

Layout des ePtA (Musterkammer)



	�

Zugriff auf Patientendaten für PP/KJP (1)

� Gesetzliche Regelung 

� � 291a Abs. 4, Punkt 2f SGB V regelt die Zugriffsrechte 
der Psychotherapeuten auf Daten der 
Telematikinfrastruktur

� Dies beinhaltet die freiwilligen Anwendungen der eGK, 
nicht jedoch die Pflichtanwendung „eRezept“.

� Das Gesetz unterscheidet bei der Regelung der 
Zugriffsrechte nicht zwischen den Professionen des 
Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
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Zugriff auf Patientendaten für PP/KJP (2)

� Zugriffsberechtigungen im Detail ( ���� 291a Abs.3) 

� medizinischen Daten, soweit sie für die 
Notfallversorgung erforderlich sind,

� Befunden, Diagnosen, Therapieempfehlungen sowie 
Behandlungsberichten in elektronischer und 
maschinell verwertbarer Form für eine 
einrichtungsübergreifende, fallbezogene Kooperation 
(elektronischer Arztbrief),

� Daten zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit,
�
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Zugriff auf Patientendaten für PP/KJP (3)

� Zugriffsberechtigungen im Detail ( ���� 291a 
Abs.3) 

� Daten über Befunde, Diagnosen, 
Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte 
sowie Impfungen für eine fall- und 
einrichtungsübergreifende Dokumentation über 
den Patienten (elektronische Patientenakte),

� durch von Versicherten selbst oder für sie zur 
Verfügung gestellte Daten (Patientenfach)
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Datensicherheit und
Datenschutz in der Telematik



	�

Datensicherheit in der Telematik

� (technische) Vorkehrungen, die den Zugriff von Dritten 
auf Daten verhindert

� Zugangsberechtigung durch „Zweikartenprinzip“
(eGK und HBA)

� Kryptografische Verschlüsselung (Hybrid)
� Gesicherte Transportwege (Konnektor)
� Datenvermeidung (Datentrennung, Zweckbindung und 

Pseudonymisierung)

� Die Telematikinfrastruktur bietet hohe Datensicherheit


